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Vorbemerkungen, Anlass und Ziele der Planung

Das Universitätsklinikum des Saarlandes 
(UKS) ist als eines der beiden Krankenhäu-
ser der Maximalversorgung im Saarland das 
Rückgrat der medizinischen Versorgung des 
Landes und benötigt gemäß seinem beson-
derem Auftrag eine ausreichende infra-
strukturelle Ausstattung.

Der Gebäudekomplex der Nervenklinik 
(Geb. 90.1 bis 90.9) stammt im Wesentli-
chen aus den 1960er Jahren und beher-
bergt die Klinik für Psychiatrie und Psycho-
therapie, die Klinik für Neurologie, die Klinik 
für diagnostische und interventionelle 
Neuroradiologie, die Klinik für Neurochirur-
gie, die Klinik für Kinder- und Jugendpsych-
iatrie, Psychosomatik und Psychotherapie, 
das Institut für Neuropathologie, das Deut-
sche Institut für Demenzprävention sowie 
das Institut für Psychoanalyse, Psychothera-
pie und Psychosomatische Medizin.

Bei den Gebäuden besteht ein erheblicher 
Sanierungsbedarf. Aufgrund der überholten 
Gebäudestruktur, des insgesamt schlechten 
Erhaltungszustandes und der Tatsache, dass 
eine zeitgemäße (medizinisch und betriebs-
wirtschaftlich sinnvolle) Nutzung der Ge-
bäude nicht mehr möglich ist, wird eine Ge-
neralsanierung als nicht mehr zielführend 
angesehen. Darüber hinaus können derart 
umfangreiche Sanierungsmaßnahmen nicht 
im laufenden Klinikbetrieb durchgeführt 
werden, da wichtige Einheiten der Neurolo-
gischen Klinik (Intensiv-, Stroke-Unit-Ein-
heit) hiervon betroffen sind und keine ge-
eigneten Ausweichgebäude bzw. Ausweich-
betten zur Verfügung stehen.

Im Ergebnis stellt somit lediglich ein Neu-
bau für den Gebäudekomplex 90 sowohl 
mittelfristig, mit Blick auf die Betriebssiche-
rung, als auch langfristig eine zielführende 
Lösung zur zukünftigen Gewährleistung 
und Modernisierung der medizinischen Ver-
sorgung am Standort Homburg dar. Dabei 
wird ein Ersatzneubau angestrebt, der auch 
die übrigen Bereiche des Gebäude-
komplexes 90 aufnehmen kann.

Eine Prüfung mehrerer Möglichkeiten und 
potenzieller Standorte hat letztlich ergeben, 
dass Neubaumaßnahmen im Bereich der 
stillgelegten Pneumologie (Geb. 91) bzw. 
des Hubschrauberlandeplatzes, also südlich 
des derzeitigen Uniklinikgeländes, in der 
Gesamtbetrachtung am besten geeignet 

sind. Auch die Verkehrsanbindung und  
-organisation kann im Zuge dessen an die 
aktuellen und zukünftigen Anforderungen 
angepasst werden.

In diesem Zusammenhang sollen des Weite-
ren auch Fragen der zukünftigen gesamt-
räumlichen Entwicklung des Klinikums auf-
gegriffen und geklärt werden. Aus diesem 
Grund umfasst das Vorhaben, neben dem 
Neubau für den Gebäudekomplex 90, wei-
tere flexible Entwicklungsmöglichkeiten für 
die Klinik. Es soll die Möglichkeit geschaffen 
werden, langfristig alle klinischen Nutzun-
gen an den neuen Standort zu verlagern so-
wie die verkehrlichen Erschließung in die-
sem Zusammenhang weiterzuentwickeln. 
Hierzu wird eine neue Verkehrsanbindung 
an die L 213 in die Planung integriert, die in 
Verbindung mit der zukünftigen Entwick-
lung der Uniklinik sukzessiv und bedarfs-
orientiert realisiert werden soll.

Der aktuell rechtswirksame Flächennut-
zungsplan der Kreisstadt Homburg stellt 
das Plangebiet überwiegend als Sonderge-
biet bzw. geplantes Sondergebiet „Klinik“ 
dar. Weitere Teilbereiche werden als Flächen 
für die Forstwirtschaft (u. a. auch Auffors-
tungsflächen) dargestellt. Das Entwicklungs-
gebot gem. § 8 Abs. 2 BauGB ist somit nicht 
vollständig erfüllt. Aus diesem Grund wird 
eine Teiländerung des rechtswirksamen Flä-
chennutzungsplanes gem. § 8 Abs. 3 BauGB 
durchgeführt.

Die Grenze des räumlichen Geltungs-
bereiches der Teiländerung entspricht dem 
Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
„Universitätskliniken, Teilbereich 3“. Die 
genauen Grenzen können dem Lageplan 
entnommen werden. Der Geltungsbereich 
umfasst insgesamt eine Fläche von 
ca. 34,50 ha.

Dementsprechend hat der Stadtrat der 
Kreisstadt Homburg den Beschluss gefasst, 
den rechtswirksamen Flächennutzungsplan 
parallel zur Aufstellung des Bebauungs-
planes „Universitätskliniken, Teilbereich 3“ 
teil zu ändern. 

Gegenstand der vorliegenden Teiländerung 
des Flächennutzungsplanes ist die Darstel-
lung eines Sondergebietes mit der Zweck-
bestimmung „Universitätsklinikum“ sowie 
von Waldflächen, um die zukünftige Ent-

wicklung und Erweiterung des Universitäts-
klinikums planerisch vorzubereiten.

Parallel zur Teiländerung des Flächennut-
zungsplanes ist eine Umweltprüfung nach 
§ 2 Abs. 4 BauGB durchzuführen. Der Um-
weltbericht ist gesonderter Bestandteil der 
Begründung (der Umweltbericht entspricht 
dem Planwerk zum Bebauungsplan „Uni-
versitätskliniken, Teilbereich 3“).

Mit der Erstellung der Teiländerung des Flä-
chennutzungsplanes und der Durchführung 
des Verfahrens ist die Kernplan, Gesellschaft 
für Städtebau und Kommunikation mbH, 
Kirchenstraße 12, 66557 Illingen, beauf-
tragt. 

Mit der Erstellung des Umweltberichts ist 
die ARK Umweltplanung und -consulting 
Partnerschaft, Paul-Marien-Str. 18, 66111 
Saarbrücken, beauftragt.
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Lage und Begrenzung des 
räumlichen Geltungsbereiches

Das Plangebiet liegt südlich des Stadtteils 
Homburg, im Bereich der Universitätsklinik 
des Saarlandes und ist aktuell über das 
Straßennetz der UKS erschlossen sowie im 
weiteren Verlauf über die Ringstraße und 
Cappelallee an den örtlichen und überörtli-
chen Verkehr (u. a. B 423) angebunden. Die 
Gebäude der Nervenklinik (Geb. 90.1 
bis 90.9) und der bereits stillgelegten Pneu-
mologie (Geb. 91) sowie der Hubschrauber-
landeplatz der Uniklinik befinden sich dabei 
innerhalb des Geltungsbereiches.

Die Abgrenzung des Bebauungsplanes und 
damit auch der FNP-Teiländerung orientiert 
sich in erster Linie an den vorhandenen 
Nutzungen, der südlich gelegenen, zusam-
menhängenden Freifläche und den be-
stehenden Waldgrenzen in diesem Bereich 
(mit ausgebildetem Waldrandbereich bzw. 
Waldsaum).

Folgende Flurstücke (Gemarkung Homburg) 
liegen dabei insb. im Plangebiet:

• Flur 4, Nr. 850/19, 861/8, 864 und 865,

• Flur 24, Nr. 5832/15,

• Flur 4, Nr. 869/4, 869/5, 863/1, 850/49, 
858,  861/10, 861/13, 861/16 und 862 
(jeweils Teilflächen),

• Flur 24, Nr. 5832/17 und 5832/30 (je-
weils Teilflächen).

Der Geltungsbereich der FNP-Teiländerung 
i. V. m. dem Bebauungsplan wird vor diesem 
Hintergrund wie folgt begrenzt:

• Im Osten durch die Kirrberger Straße 
bzw. L 213 (Verlauf der Grenze östlich 
am äußeren Rand der Verkehrsfläche);

• Im Süden, von der L 213 ausgehend, 
durch den Waldbestand in Richtung be-
stehender Freifläche (Flurstück 862) 
und im weiteren Verlauf der derzeitigen 
Grenze zwischen Freifläche und Wald in 
einem Abstand von 15,0 m (zur künfti-
gen Entwicklung eines abgestuften 
Waldrandes mit Waldsaumbereich) fol-
gend bis zum westlich angrenzenden 
forstwirtschaftlichen Weg (im weiteren 
Verlauf Flurstück 863/1);

• Im Westen durch den vorhandenen 
forstwirtschaftlichen Weg bzw. die be-
stehende Verkehrsfläche (Flurstück 
863/1) entlang des Waldrandes und 
weiter in nordwestlicher Richtung 
ca. 50,0 m dem Weg in Richtung „Schu-
le am Webersberg“ folgend;

• Im Norden von dem zuvor genannten 
Weg (in Richtung „Schule am Webers-
berg“) ausgehend ca. 210,0 m in nord-
östlicher und weitere ca. 100,0 m in 
östlicher Richtung durch den Waldbe-
stand bis zur Grenze des Flurstücks 
861/16, dann weiter nach Norden bis 
zur Mitte der nördlichen Verkehrs-
anbindung und anschließend 
ca. 280,0 m nach Osten bis zur Grenze 
des Flurstücks 861/16 und dieser Gren-
ze folgend (u. a. entlang der dortigen 
Verkehrsfläche) bis zur Kirrberger Straße 
bzw. L 213.

Die genauen Grenzen des Geltungsbereiches 
sind der Planzeichnung der Teiländerung 
des Flächennutzungsplanes zu entnehmen.

Grundlagen und Rahmenbedingungen

Übersichtsplan mit Geltungsbereich (rot); ohne Maßstab Quelle: LVGL; Bearbeitung: Kernplan
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Nutzung des Plangebietes und 
Umgebungsnutzung

Bei dem Plangebiet handelt es sich um das  
südlich angrenzende Gelände des Universi-
tätsklinikums des Saarlandes in der Kreis-
stadt Homburg. Neben den bestehenden 
Gebäuden des UKS ist das Plangebiet der-
zeit vor allem durch größere Waldflächen 
sowie eine zentrale, weitestgehend unbe-
baute, zusammenhängende Freifläche ge-
prägt.

Zu den Bestandsgebäuden zählen der Ge-
bäudekomplex der Nervenklinik (Geb. 90.1 
bis 90.9) mit den dazugehörigen Nutzun-
gen sowie die mittlerweile stillgelegte 
Pneumologie (Geb. 91). Darüber hinaus be-
finden sich südlich der Bebauung, im Be-
reich der Freifläche, ein Hubschrauberlande-
platz sowie ein Parkplatz mit ca. 120 Stell-
plätzen.

Die zusammenhängende Waldfläche im Be-
reich des bestehenden Gebäudekomplexes 
der Nervenklinik, also zwischen Kirrberger 
Straße bzw. L 213 und Verkehrsanbindung 
zwischen Uniklinikgelände und südlichem 
Parkplatz, stellt sich als Bereich mit hoch-
wertigem Altholzbestand dar und soll folg-
lich soweit möglich erhalten bleiben.

Die Parzellen des Plangebietes befinden 
sich vollständig im Eigentum des Landes als 
Träger des Universitätsklinikums. Somit ist 
von einer zügigen Realisierung der Planung 
auszugehen.

Berücksichtigung von 
Standortalternativen

Das Abwägungsgebot gem. §  1 Abs. 7 
BauGB und das Gebot des sparsamen Um-
gangs mit Grund und Boden gem. §  1a 
Abs. 2 BauGB verlangen bei der Aufstellung 
eines Bebauungsplanes eine Prüfung des 
Baulandbedarfs, die kritische Würdigung 
sich aufdrängender Standortalternativen, 
sowie in Grundzügen alternative Formen 
der Bodennutzung und Erschließung. Da-
durch wird sichergestellt, dass der geplante 
Standort private und öffentliche Belange so 
gering wie möglich beeinträchtigt (Verträg-
lichkeit) und die Planungsziele am besten 
erreicht. 

In bestimmten Fällen, wie etwa bei der ge-
planten Erweiterung bzw. Entwicklung der 
Universitätsklinik des Saarlandes, kann die 
Standortbindung jedoch so stark sein, dass 

Luftbild mit Geltungsbereich (Schwarze Balkenlinien); Quelle: Kreisstadt Homburg; Bearbeitung: Kernplan
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eine Alternativenprüfung im eigentlichen 
Sinne nicht sinnvoll erscheint. Im vorliegen-
den Fall ist ein unmittelbarer räumlicher Zu-
sammenhang zu den bestehenden Nutzun-
gen auf dem Uniklinik-Gelände erforderlich, 
um auch zukünftig als Krankenhaus der 
Maximalversorgung die medizinische Ver-
sorgung des Landes durch eine entspre-
chende infrastrukturelle Ausstattung sicher-
stellen zu können.

Standortalternativen innerhalb des Unikli-
nik-Geländes bzw. mit unmittelbaren An-
schluss daran wurden im Vorfeld zwar ge-
prüft, stellten jedoch keine geeigneten Al-
ternativen dar (u. a. wegen bereits vorhan-
dener Nutzungen bzw. Planungen, zu gerin-
ger Fläche). Möglichkeiten, wie eine Ge-
samtsanierung der Bestandsgebäude oder 
eine weitere Aufstockung wurden u. a. aus 
medizinischen, klinischen und betriebswirt-
schaftlichen Gründen abgelehnt.

Zur Entwicklung und Erweiterung des UKS 
im vorgesehenen Umfang kommt folglich 
lediglich die südlich gelegene Fläche in Be-
tracht. Da das Vorhaben folglich genau an 
diesem Standort realisiert werden muss und 
sich keine weiteren geeigneten Alternativen 
aufdrängen, entfällt die Berücksichtigung 
weiterer Standortoptionen.

Umweltbericht

Parallel zur Teiländerung des Flächennut-
zungsplanes wird eine Umweltprüfung 
nach § 2 Abs. 4 BAuGB durchgeführt. Der 
Umweltbericht ist gesonderter Bestandteil 
der Begründung (der Umweltbericht ent-
spricht dem Planwerk zum Bebauungsplan 
„Universitätskliniken, Teilbereich 3“).

Drohnenaufnahme aus südwestlicher Richtung mit Plangebiet (Freifläche, Waldfläche, Bestandsgebäude Nervenklinik und Pneumologie)

Drohnenaufnahme aus östlicher Richtung mit L 213, Waldbestand und Plangebiet (insb. Freifläche) 
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Übergeordnete Planungsvorgaben der Raumordnung und Landesplanung; naturschutzrechtliche Be-
lange; geltendes Planungsrecht

Kriterium Beschreibung

Landesentwicklungsplan (Siedlung und Umwelt)

Zentralörtliche Funktion Kernzone des Verdichtungsraumes, Siedlungsachse 1. Ordnung, Mittelzentrum Homburg 
(Lage überwiegend im Außenbereich, in räumlicher Nähe zum UKS)

Vorranggebiete • Plangebiet liegt teilweise innerhalb eines Vorranggebietes für Forschung und Ent-
wicklung (Bereich der bestehenden Nutzungen bzw. Gebäude) gemäß LEP Umwelt

• (79) „Vorranggebiete für Forschung und Entwicklung (VF) dienen der Sicherung und 
Schaffung von Arbeitsplätzen auf dem Gebiet der Forschung und Entwicklung, die in 
Zusammenhang mit universitären Einrichtungen stehen. Aufgrund des knappen Flä-
chenangebotes sind alle Flächennutzungsansprüche, die keinen Bezug zu Forschungs- 
und Entwicklungsprojekten haben sowie die Ansiedlung aller Formen des großflächi-
gen Einzelhandels in VF unzulässig.“

• Im LEP Entwurf 2030 ist die Erweiterung des Vorranggebiets für Forschung und Ent-
wicklung (um ca. 13,0 ha) insbesondere im Bereich des Plangebietes vorgesehen. 
„Geplant ist die Sicherung für Flächen zur Erweiterung des Universitätsklinikums des 
Saarlandes in Homburg. Das Gebiet des Universitätsklinikums und die Erweiterungen 
sollen als Vorranggebiet für Forschung und Entwicklung im Landesentwicklungsplan 
ausgewiesen werden.“

• Entspricht dem Planvorhaben, folglich keine Restriktionen für das Vorhaben

Zu beachtende Ziele und Grundsätze • Der vorliegende Bebauungsplan passt sich gem. § 1 Abs. 4 BauGB den Zielen der 
Raumordnung an.

Landschaftsprogramm • Teilweise Darstellung als Landschaftsschutzgebiet (Neuordnung)
• Darüber hinaus keine speziellen Entwicklungsziele oder Funktionszuweisungen
• Lage im Regionalpark Saar, aber nicht innerhalb eines Projektraumes (rein informelles 

Instrument ohne restriktive Wirkungen)

Übergeordnete naturschutzrechtliche Belange

Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeu-
tung

• Nicht betroffen

Sonstige Schutzgebiete: Naturschutz-, 
Landschaftsschutz-, Wasserschutzgebiete, 
Überschwemmungsgebiete, Geschützte 
Landschaftsbestandteile, Nationalparks, 
Naturparks, Biosphärenreservate, Gebiete 
von gemeinschaftlicher Bedeutung, Natur-
park 

• Ein ca. 9,5 ha großer Teil der Waldflächen innerhalb des aktuell festgelegten 
Geltungsbereiches des Bebauungsplanes befindet sich innerhalb des ausgewiesenen 
Landschaftsschutzgebietes L 6.02.01 „Wald zw. L119 im Norden, der Landesgrenze 
und Kirrberg im (Süd)Osten sowie Homburg im Westen“ (VO v. 06.02.2006, Abl. d.S. 
2006, Nr. 8, S. 309ff.). Parallel zum Bauleitplanverfahren soll eine Ausgliederung der 
beanspruchten Bereiche aus dem LSG angestrebt werden.

• Auf der Grundlage einer ersten Biotopstrukturerfassung wurden bereits in einem 
sehr frühen Planungsstadium wertgebende Waldbereiche sowohl innerhalb als auch 
außerhalb der LSG-Kulisse identifiziert und als Tabuflächen im weiteren Verfahren 
festgelegt. Um das Bauvorhaben in seinem erforderlichen Umfang realisieren zu 
können, ist lediglich die Ausgliederung einer 2,4 ha großen Roteichenpflanzung in 
Stangenholzstärke und kleinerer Waldrandflächen erforderlich. Die wertgebenden 
Bereiche sollen bauplanungsrechtlich als Wald gesichert werden. 

• Der Ausgliederungsprozess muss vor Satzungsbeschluss abgeschlossen sein. 
• Die Möglichkeit einer Ausgliederung erscheint aufgrund der landesplanerischen 

Erfordernisse, der öffentlichen Bedeutung  des Vorhabens bei gleichzeitiger Be-
schränkung auf jüngere bis mittelalte Waldstrukturen und aufgrund fehlender 
Standortalternativen gegeben.

• Das Plangebiet befindet sich mit mehr als der Hälfte der Fläche (östlich) innerhalb 
der Schutzzone III des geplanten Trinkwasserschutzgebietes „Homburg - Kirrberg“.

• Weitere Schutzgebiete bzw. -objekte n. BNatSchG bzw. SWG (Wasserschutz- oder 
festgesetzte bzw. vorläufig gesicherte Überschwemmungsgebiete) sind nicht betrof-
fen.
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Kriterium Beschreibung

Denkmäler / Naturdenkmäler / Archäolo-
gisch bedeutende Landschaften nach § 6 
SDSchG oder in amtlichen Karten verzeich-
nete Gebiete

• Nicht betroffen.

Geschützter unzerschnittener Raum nach 
§ 6 Abs. 1 SNG

• Nicht betroffen.

Informelle Fachplanungen Auf der Grundlage der vorliegenden Geofachdaten (Quelle: Geoportal Saarland) be-
stehen keine Hinweise auf das Vorkommen von i. S. d. besonderen Artenschutzes relevan-
ten Arten innerhalb des Geltungsbereiches bzw. im direkten Planungsumfeld:

• Keine Fundorte planungsrelevanter Arten gem. ABDS (Arten- und Biotopschutzdaten 
2017 Saarland) auf der Planungsfläche, innerhalb eines 1 km-Radius 2 Nachweise 
des Großen Mausohres (C. Harbusch, 2010 und D. Gerber, 2010) im Siedlungsbereich 
von Kirrberg und auf dem Uni-Gelände (jeweils Wochenstubenquartiere?); die oft 
hallenartigen Wälder im Umfeld stellen geeignete Jagdgebiete dar

• Die Altdaten des ABSP listen innerhalb eines 1 km-Radius um den Geltungsbereich 
lediglich mehr oder weniger häufige Moose und Heuschrecken

• Keine ABSP-Fläche innerhalb des Geltungsbereiches; das südlich des Planbereiches 
gelegene Lamsbachtal ist als ABSP-Fläche 6710-0001 erfasst; hier befinden sich auch 
mehrere im Rahmen der Biotopkartierung 2017 erfasste n. § 30 BNatSchG gesetzlich 
geschützte Biotope

• Innerhalb der Planungsfläche sind weder geschützte Biotope noch Lebensräume 
n. Anh. 1 der FFH-RL erfasst; zumindest die wertgebenden Altbestände dürften je-
doch als FFHLebensraum 9110 (azidophiler Buchenwald) zu klassifizieren sein, was 
im Rahmen der Untersuchungen zu verifizieren ist

Beschreibung der Umwelt sowie Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen der Planung: siehe 
Umweltbericht und Begründung zum Bebauungsplan „Universitätskliniken, Teilbereich 3“
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Begründungen der Darstellungen und 
weitere Planinhalte

Darstellungen der Teiländerung 
des Flächennutzungsplanes

Nachfolgend werden nur die Darstellungen 
aufgeführt, die gegenüber dem derzeit 
rechtswirksamen Flächennutzungsplan 
grundlegend geändert worden sind.

Art der baulichen Nutzung

Gem. § 5 Abs. 2 Nr. 1 BauGB

Geplantes bzw. Bestehendes  
Sondergebiet Klinik - LKH

Gem. § 5 Abs. 2 Nr. 1 BauGB

Bisher stellt der rechtswirksame Flächen-
nutzungsplan der Kreisstadt Homburg den 
Geltungsbereich der Teiländerung überwie-
gend als geplantes bzw. bestehendes Son-
dergebiet Klinik - LKH gem. § 5 Abs. 2 Nr. 1 
BauGB dar.

Sonderbaufläche; Zweckbestimmung: 
Gesundheitlichen Zwecken dienende 
Gebäude, hier: „Universitätsklini-
kum“

Gem. § 5 Abs. 2 Nr. 1 BauGB und  
§ 1 Abs. 1 Nr. 4 BauNVO

Künftig wird mit ca. 23,00 ha der Großteil 
des Geltungsbereiches der Teiländerung des 
Flächennutzungsplanes als Sonderbauflä-
che mit der Zweckbestimmung „Universi-
tätsklinikum“ gem. § 5 Abs. 2 Nr. 1 BauGB 
dargestellt. Damit wird die Entwicklung und 
Erweiterung des Universitätsklinikums pla-
nerisch vorbereitet. Die Konkretisierung der 
Planung erfolgt im Bebauungsplan.

Waldflächen

Gem. § 5 Abs. 2 Nr. 9 b BauGB

Darüber hinaus stellt der rechtswirksame 
Flächennutzungsplan der Kreisstadt Hom-
burg einen Teilbereich des Geltungs-
bereiches im Bestand als Waldfläche bzw. 
Aufforstungsfläche (ca. 7,60 ha) gem. § 5 
Abs. 2 Nr. 9b BauGB dar.

Nach der Teiländerung werden im Gel-
tungsbereich des Bebauungsplanes 
ca.  10,70  ha als Waldflächen gem. § 5 
Abs.  2 Nr. 1 BauGB dargestellt. Auf diese 

Weise kann der Erhaltung von Waldflächen, 
insbesondere auch solchen mit hochwerti-
gem Altholzbestand, planerisch Rechnung 
getragen werden.

Die verbleibende Restfläche innerhalb des 
Geltungsbereiches (ca. 0,80 ha) wird in bei-
den Planständen als Verkehrsfläche (Lan-
desstraße) dargestellt und bleibt somit un-
verändert.

Ausschnitt der FNP-Teiländerung (oben Bestand, unten Änderung); ohne Maßstab; Quelle: Kernplan
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Konsequenzen für die Flächen-
bilanz innerhalb des geänderten 
Teilbereiches

Flächenbilanz des FNP  
vor der Teiländerung

Flächenbilanz des FNP  
nach der Teiländerung

Sondergebiet (Geplant) ca. 6,90 ha -

Sondergebiet/-baufläche Bestand ca. 19,20 ha ca. 23,00 ha

Waldflächen (Aufforstungsflächen) ca. 1,60 ha -

Waldflächen ca. 6,00 ha ca. 10,70 ha

Verkehrsfläche (Landstraßen) ca. 0,80 ha ca. 0,80 ha

Drohnenaufnahme aus südöstlicher Richtung (L 213) mit Blick auf Bestandsgebäude Nervenklinik und Waldbestand; im Hintergrund weitere Gebäude der Universitätsklinik 
des Saarlandes außerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes
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Abwägung der öffentlichen und 
privaten Belange

Für jede städtebauliche Planung ist das Ab-
wägungsgebot gem. § 1 Abs. 7 BauGB von 
besonderer Bedeutung. Danach muss die 
Kommune als Planungsträgerin bei der 
Teiländerung des Flächennutzungsplanes 
die öffentlichen und privaten Belange 
gegeneinander und untereinander gerecht 
abwägen. Die Abwägung ist die eigentliche 
Planungs entscheidung. Hier setzt die Kom-
mune ihr städtebauliches Konzept um und 
entscheidet sich für die Berücksichtigung 
bestimmter Interessen und die Zurückstel-
lung der dieser Lösung entgegenstehenden 
Belange.

Die Durchführung der Abwägung impliziert 
eine mehrstufige Vorgehensweise, die aus 
folgenden vier Arbeitsschritten besteht:

• Sammlung des Abwägungsmaterials 
(siehe „Auswirkungen der Planung“)

• Gewichtung der Belange (siehe „Ge-
wichtung des Abwägungsmaterials“)

• Ausgleich der betroffenen Belange (sie-
he „Fazit“)

• Abwägungsergebnis (siehe „Fazit“)

Auswirkungen der Planung auf 
die städtebauliche Ordnung und 
Entwicklung sowie die natürlichen 
Lebensgrundlagen

Hinsichtlich der städtebaulichen Ordnung 
und Entwicklung bzw. der natürlichen 
Lebensgrundlagen (im Sinne des § 1 Abs. 6 
BauGB) sind insbesondere folgende mögli-
che Auswirkungen beachtet und in die 
Teiländerung des Flächennutzungsplanes 
eingestellt:

Auswirkungen auf die allgemeinen 
Anforderungen an gesunde Wohn- 
und Arbeitsverhältnisse

Die geplante Darstellung eines 
Sondergebietes mit der Zweckbestimmung 
„Universitätsklinikum“ im Bereich der 
Teiländerung hat keine negativen Auswir-
kungen auf die allgemeinen Anforderungen 
an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse.

Beeinträchtigungen vom Planungsgebiet 
auf die Umgebung und von der Umgebung 

auf das Planungsgebiet sind nicht zu erwar-
ten. Die Nutzung des Gebietes zur medizini-
schen Versorgung entspricht der vor Ort be-
stehenden bzw. angrenzenden Nutzungs-
struktur.

Die Teiländerung des Flächennutzungspla-
nes kommt somit der Forderung, dass die 
Bevölkerung bei der Wahrung der 
Grundbedürfnisse gesunde und sichere 
Wohn- und Arbeitsbedingungen vorfindet, 
in vollem Umfang nach.

Auswirkungen auf die Belange der 
Versorgung der Bevölkerung

Mit der planerischen Vorbereitung der Er-
weiterung der Universitätsklinik Homburg 
(einer von zwei Krankenhausstandorten der 
Maximalversorgung im Saarland) wird die 
medizinische Versorgung des Landes und 
damit eine zentrale Daseinsfunktion in der 
gesamten Region nachhaltig verbessert und 
langfristig gesichert.

Auswirkungen auf die Belange der 
Erhaltung, Sicherung und Schaffung 
von Arbeitsplätzen

Im Rahmen der Berücksichtigung der wirt-
schaftlichen Belange spielt auch die Erhal-
tung und Sicherung bestehender sowie die 
Schaffung neuer Arbeitsplätze eine wichtige 
Rolle.

Die Teiländerung des Flächennutzungspla-
nes trägt diesem Belang i. V. m. dem Bebau-
ungsplan Rechnung, indem sie die 
planungsrechtlichen Voraussetzungen zur 
Erweiterung und zukunftsfähigen Entwick-
lung des Universitätsklinikums schafft und 
somit, auch langfristig, hiermit verbundene 
Arbeitsplätze sichert.

Auswirkungen auf die Erhaltung, Ge-
staltung und Erneuerung des Stadt- 
und Landschaftsbildes

Es handelt sich um einen durch das be-
stehende Universitätsklinikum vorgepräg-
ten Standort, welcher aktuell keine beson-
dere Bedeutung für das Stadt- und 
Landschaftsbild hat. Das Stadt- und 
Landschaftsbild wird folglich durch die ge-
plante Erweiterung der Uniklinik nicht er-
heblich negativ beeinträchtigt. Die geplante 
Bebauung fügt sich in den angrenzenden 

bzw. bereits vorhandenen Klinikbestand 
ein. Die prägenden Gehölzbestände im Um-
feld der bestehenden Freifläche werden 
weitestgehend erhalten. Denkmäler sind 
nicht betroffen.

Auswirkungen auf umweltschützende 
Belange

Bei dem Plangebiet handelt es sich um ein 
bereits teilweise bebautes und erschlosse-
nes Gebiet im südlichen Bereich der Unikli-
nik Homburg sowie um eine unmittelbar 
hieran anschließende Freifläche.

Durch die bestehenden Nutzungen inner-
halb des Plangebietes sowie in der unmit-
telbaren Umgebung mit den entsprechen-
den Überbauungen und Versiegelungen, 
Bewegungsunruhen sowie Lärmemissionen 
und den daraus resultierenden Störungen 
weist der Geltungsbereich bereits eine Vor-
belastung auf.

Vom Planvorhaben sind, mit Ausnahme der 
beschriebenen Fläche des Landschafts-
schutzgebietes, keine Schutzgebiete, insbe-
sondere keine Schutzgebiete mit gemein-
schaftlicher Bedeutung betroffen, die dem 
Planvorhaben entgegenstehen könnten.

Aus Vorsorgegründen werden artenschutz-
rechtlich begründete Maßnahmen vorsorg-
lich in den Bebauungsplan aufgenommen 
(u. a. Prüfung von Gebäuden vor Rück- oder 
Umbaumaßnahmen). 

Mit dem Erhalt sowie der planungs-
rechtlichen Sicherung des Altholzbestandes  
werden die ökologisch wertvollen Bereiche 
vor einer Inanspruchnahme bewahrt.

Insofern kann davon ausgegangen werden, 
dass umweltschützende Belange bei Beach-
tung der artenschutzrechtlich begründeten 
Maßnahmen und bei Durchführung der ent-
sprechenden Ausgleichsmaßnahmen durch 
die Planung nicht negativ beeinträchtigt 
werden. Eine signifikante Erhöhung des Tö-
tungsrisikos ist nicht zu erwarten (siehe 
hierzu auch Umweltbericht des Bebau-
ungsplanes „Universitätskliniken, Teilbe-
reich 3“).

Auswirkungen des Flächennutzungsplanes,  
Abwägung
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Auswirkungen auf die Belange des 
Verkehrs

Durch die vorliegende Teiländerung des Flä-
chennutzungsplanes sind die Belange des 
Verkehrs nicht unmittelbar betroffen. Diese 
werden erst im parallelen Bebauungsplan-
verfahren konkretisiert.

In erster Linie handelt es sich beim Vorha-
ben um eine Verlagerung bereits bestehen-
der klinischer Nutzungen (Gebäudekomplex 
Nr. 90 sowie weitere klinische Nutzungen 
langfristig), wodurch zunächst keine Verän-
derung der Verkehrsfrequenz gegenüber der 
heutigen Situation herbeigeführt wird. Zu-
sätzliche Verkehrsaufkommen können, 
wenn, vor allem langfristig durch die 
Nachnutzung des derzeitigen Gebäudebe-
standes bzw. Umnutzungen im Bestand 
entstehen. Allerdings ist durch die Schaf-
fung einer neuen Verkehrsanbindung un-
mittelbar an die Kirrberger Straße bzw. 
L 213 auch von einer generellen Verbesse-
rung der Verkehrsanbindung und folglich 
auch der Verkehrssituation auf dem Uni-
klink-Gelände auszugehen.

Eine weitere Beurteilung der Auswirkungen 
der Planung auf die Belange des Verkehrs 
erfolgt im Rahmen der Verkehrsuntersu-
chungen (in Abstimmung mit den zuständi-
gen Behörden) im parallelen Bebauungs-
planverfahren.

Auswirkungen auf die Belange der 
Ver- und Entsorgung

Durch die vorliegende Teiländerung des Flä-
chennutzungsplanes sind die Belange der 
Ver- und Entsorgung nicht unmittelbar be-
troffen. Diese werden erst im parallelen Be-
bauungsplanverfahren konkretisiert.

Das Gebiet ist über das bestehende Areal 
bereits grundsätzlich an das örtliche System 
der Ver- und Entsorgung bzw. das Ver- und 
Entsorgungssystem der Uniklinik ange-
schlossen, sodass die grundlegende Infra-
struktur sowie notwendige Anschlusspunk-
te bereits vorhanden sind. Im Rahmen der 
späteren Umsetzung werden die Anlagen 
jedoch entsprechend ausgebaut werden 
müssen, um eine klinikinterne Versorgung 
sicherzustellen.

Unter Beachtung der Kapazitäten und ge-
troffenen Festsetzungen kann somit davon 
ausgegangen werden, dass die Ver- und 
Entsorgungsinfrastruktur ordnungsgemäß 
sichergestellt werden kann.

Eine weitere Beurteilung der Auswirkungen 
der Planung auf die Belange der Ver- und 

Entsorgung erfolgt insbesondere im Rah-
men des siedlungswasserwirtschaftlichen 
Planungsbeitrages (in Abstimmung mit den 
zuständigen Behörden) im parallelen Be-
bauungsplanverfahren.

Auswirkungen auf die Belange des 
Klimas und Belange des Hochwasser-
schutzes

Im Zuge der Realisierung der vorgesehenen 
Planung kommt es zu neuen Versiegelun-
gen, was voraussichtlich zu einer Verände-
rung des Mikroklimas führen wird. Es han-
delt sich jedoch nicht um ein dicht besiedel-
tes Gebiet, in dem sich derartige Verände-
rungen in erheblicherem Ausmaß auf das 
lokale Klima auswirken könnten. 

Abgesehen von potenziell eintretenden 
sehr geringfügigen mikroklimatischen Ver-
änderungen, können erhebliche negative 
Auswirkungen insgesamt ausgeschlossen 
werden.

Hinsichtlich der klimatischen Veränderun-
gen ist aus Vorsorgegründen ein Hinweis 
zum Abfluss des Wassers bei Starkregener-
eignissen in den nachfolgenden Bebau-
ungsplan mit aufgenommen worden. Der 
siedlungswasserwirtschaftliche Planungs-
beitrag zum parallelen Bebauungsplanver-
fahren beachtet dies ebenfalls.

Auswirkungen auf die Belange der 
Land- und Forstwirtschaft

Die Belange der Landwirtschaft werden 
durch die Planung nicht negativ beeinträch-
tigt. Vorranggebiete für die Landwirtschaft 
sind von der Planung nicht betroffen. Bei 
den Böden handelt es sich um ertrags-
schwächere Böden (niedrige Acker-/Ertrags-
messzahlen).

Durch das Planvorhaben werden teilweise 
Waldflächen in Anspruch genommen, wo-
bei in diesem Zusammenhang darauf ge-
achtet wurde, dass der Eingriff auf ein not-
wendiges Mindestmaß reduziert und den 
inanspruchzunehmenden Waldflächen eine 
vergleichsweise eher geringe Wertigkeit zu-
zuschreiben ist. Größere, zusammenhän-
gende Waldflächen können durch die ent-
sprechende Darstellung im Flächennut-
zungsplan sowie Festsetzung im parallelen 
Bebauungsplan erhalten und langfristig ge-
sichert werden.

Somit sind keine hochwertigen, ökologisch 
wertvollen Waldflächen, wie Altholzbestän-
de, von der Planung betroffen. Für die inan-
spruchzunehmenden Waldflächen wird ein 

entsprechender Waldausgleich erbracht und 
auf Ebene des Bebauungsplanes definiert. 
Die im Übrigen an das Plangebiet angren-
zenden Waldflächen werden durch die Pla-
nung nicht negativ beeinträchtigt. Stattdes-
sen können große Teile des Waldbestandes 
im Zuge der Planung erhalten und planungs-
rechtlich gesichert werden.

Auswirkungen auf private Belange

Das Universitätsklinikum des Saarlandes in 
der Kreisstadt Homburg ist aufgrund seiner 
Versorgungsfunktion (Krankenhaus der 
Max imalversorgung) für das Land von be-
sonderer Bedeutung. Das zukünftige Ziel 
besteht daher darin, eine nachhaltige städ-
tebauliche Entwicklung am Standort sowie 
eine angemessene medizinische Versorgung 
langfristig zu sichern. Zur städtebaulichen 
Entwicklung und Ordnung des Gebiets so-
wie zur zukunftsfähigen Entwicklung des 
Gesamtstandortes ist die Teiländerung des 
Flächennutzungsplanes und Aufstellung des 
Bebauungsplanes dringend erforderlich.

Durch die Planung ergeben sich für den 
Grundstückseigentümer keine negativen 
Folgen. Es sind auch keine nachteiligen Aus-
wirkungen auf die angrenzende Nachbar-
schaft zu erwarten.

Auswirkungen auf alle sonstigen 
Belange

Alle sonstigen bei der Aufstellung von 
Bauleitplänen laut § 1 Abs. 6 BauGB zu be-
rücksichtigenden Belange werden nach jet-
zigem Kenntnisstand durch die Planung 
nicht berührt.
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Gewichtung des  
Abwägungsmaterials

Gemäß dem im Baugesetzbuch verankerten 
Abwägungsgebot (§ 1 Abs. 7 BauGB) wur-
den die bei der Abwägung zu berücksichti-
genden öffentlichen und privaten Belange 
gegeneinander und untereinander gerecht 
abgewogen und entsprechend ihrer Bedeu-
tung in die vorliegende Teiländerung einge-
stellt.

Argumente für die Verabschiedung 
der Teiländerung des Flächennut-
zungsplanes
• Schaffung der planungsrechtlichen Vor-

aussetzungen für die Erweiterung und 
langfristige zukünftige Entwicklung des 
Universitätsklinikums des Saarlandes 
als einer von zwei Standorten der Maxi-
malversorgung im Saarland

• Ausbau der medizinischen Versorgung / 
Entwicklung einer zeitgemäßen Ge-
sundheitsversorgung von regionaler 
und überregionaler Bedeutung

• Erhaltung und Sicherung bestehender 
sowie Schaffung neuer Arbeitsplätze im 
Gesundheitssektor

• Störungen und Beeinträchtigungen der 
Planung auf die Umgebungsnutzung 
können ausgeschlossen werden; eben-
so verhält es sich umgekehrt

• Keine nachteiligen Auswirkungen auf 
das Stadt- und Landschaftsbild

• Keine erheblichen, nicht ausgleichbaren 
Auswirkungen auf die Belange des Um-
weltschutzes; bei Beachtung der festge-
setzten Maßnahmen und Kompensa-
tionsmaßnahmen im Bebauungsplan

• Keine negativen Auswirkungen auf die 
Belange des Hochwasserschutzes

• Keine erheblich negativen Auswirkun-
gen auf die Belange des Verkehrs; ggf. 
Verbesserung der allgemeinen Ver-
kehrssituation im Bereich der Uniklinik 
durch Schaffung einer neuen 
Verkehrsanbindung (s. a. Verkehrsunter-
suchung Bebauungsplanverfahren)

• Keine negativen Auswirkungen auf die 
Ver- und Entsorgung, unter Berücksich-
tigung der Vorgaben des siedlungswas-
serwirtschaftlichen Planungsbeitrages  
(Bebauungsplanverfahren) und des vor-
handenen Netzes mit seinen Kapazitä-
ten

• Keine Auswirkungen auf die Belange 
des Klimaschutzes

• Keine Auswirkungen auf die Belange 
der Landwirtschaft; kein Vorranggebiet 
für Landwirtschaft; ertragsschwache 
Böden

• Keine erheblichen, nicht ausgleichbaren 
Auswirkungen auf die Belange der 
Forstwirtschaft, Erhalt des hochwerti-
gen Altholzbestandes

• Keine Beeinträchtigung privater Belan-
ge

Argumente gegen die Verabschie-
dung der Teiländerung des Flä-
chennutzungsplanes

Es sind keine Argumente bekannt, die bei 
Einhaltung der festgesetzten Maßnahmen 
und Realisierung der Kompensationsmaß-
nahmen gegen die Teiländerung des Flä-
chennutzungsplanes sprechen. Die Ausglie-
derung aus dem Landschaftsschutzgebiet 
wird parallel zum FNP-Teiländerungs- bzw. 
Bebauungsplanverfahren eingeleitet und 
wird im Anschluss an den Satzungsbeschluss  
des Bebauungsplanes vollzogen und im 
Amtsblatt des Saarlandes veröffentlicht.

Fazit

Im Rahmen der Teiländerung des Flächen-
nutzungsplanes wurden die zu beachten-
den Belange in ihrer Gesamtheit unterein-
ander und gegeneinander abgewogen. Auf-
grund der genannten Argumente, die für die 
Planung sprechen, kommt die Kreisstadt 
Homburg zu dem Ergebnis, dass der Umset-
zung der Planung nichts entgegensteht.


